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Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

 „Biomethananlage Satuelle“,  

 

Der Stadtrat der Stadt Haldensleben hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.09.2021 gemäß § 2 i. V. m. § 12 

Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Biomethananlage Satuelle“, 

aufzustellen (BV 188-(VII.)/2021). Der Aufstellungsbeschluss wurde im Stadtanzeiger am 01.10.2021 gemäß § 

2 Absatz 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 204, 205, 209 und 

211 der Flur 7 in der Gemarkung Satuelle (siehe Lageplan). 

 

Kartenausschnitt bitte einfügen ! 

 

Anlass und Ziele der Planung 

Nach dem Betreiberwechsel der Biogasanlage Satuelle im Jahr 2019 zur Biogas Ohretal sollten zunächst mit 

einem Planverfahren zur 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Biogasanlage Satuelle“, der 

seit dem 02.07.2010 rechtskräftig ist, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geänderte Zuwegung zur 

Biogasanlage geschaffen und gleichzeitig alle bisher genehmigten Änderungen der Biogasanlage in den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen werden. Hierzu hatte der Stadtrat in seiner öffentlichen 

Sitzung am 12.09.2019 den Beschluss zur Einleitung einer 1. Änderung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes gefasst. Im Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteiligung zu diesem Änderungsverfahren wurden 

allerdings Hinweise und Anregungen einiger Ämter eingereicht, die zu notwendigen Änderungen des 

Vorentwurfs führten. Auch der Ortsrat Satuelle hatte Änderungswünsche, welche die Grundzüge der Planung 

berührten. Außerdem gibt es seitens der BALANCE Erneuerbare Energien GmbH (die seit der Übernahme der 

Biogas Ohretal GmbH der neue Betreiber und Vorhabenträger ist) neue Überlegungen zu Möglichkeiten der 

Verkehrsführung und Anordnung eines „Wartebereichs“ auf dem Anlagengelände (ohne Baumaßnahmen im 

Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche „Hauptstraße“), um künftig einen Rückstau von Transportfahrzeugen 

auf der Ortsverbindungstraße während des Erntezeitraums zu vermeiden. Aus diesem Grund hat sich die 

verfahrensführende Stadt in Abstimmung mit dem Vorhabenträger dazu entschlossen, das Verfahren zur 1. 

Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Biogasanlage Satuelle“ einzustellen und stattdessen einen 

neuen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Biomethananlage Satuelle“ aufzustellen und das entsprechende 

Bauleitplanverfahren gemäß § 12 BauGB auf Antrag des Vorhabenträgers und auf der Grundlage eines 

entsprechenden Vorhaben- und Erschließungsplanes und eines Durchführungsvertrages neu zu beginnen.  

 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele 

und Zwecke der Planung zu unterrichten. Ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. 

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes „Biomethananlage Satuelle“, wird in der Zeit vom  

 

vom 20.12.2021 bis einschließlich 24.01.2022 

 

im Internet unter (https://www.haldensleben.de/Bauen-Umwelt/Stadtplanung/Aktuelle-Öffentlichkeits-

beteiligung-) und zusätzlich im Bürgerbüro der Stadt Haldensleben, Markt 20-22, während der Öffnungszeiten 

zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Sollten im angegebenen Zeitraum die Zugangsbeschränkungen zum 

Auslegungsort, die im Zuge der COVID-19-Pandemie erlassen wurden, fortbestehen, so erfolgt die Auslegung 

gemäß § 3 Absatz 1 des Planungssicherstellungsgesetzes (PlanSIG) in der Fassung vom 20.05.2020 

ausschließlich im Internet. Auf telefonische Vereinbarung (Telefon Nr. 03904- 479 2331), Ansprechpartnerin 

Frau Schneemann, Stadtverwaltung, Bauamt, Abteilung Stadtplanung und Umwelt, Markt 20-22, 39340 

Haldensleben ist eine Einsichtnahme im Rathaus möglich. Über den Inhalt des Entwurfes des Bebauungsplanes 

„Biomethananlage Satuelle“, wird nach vorheriger Terminabsprache Auskunft erteilt. Während der 

Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen zum Planentwurf schriftlich, mündlich zur Niederschrift 

oder per E-Mail an petra.schneemann@haldensleben.de abgegeben werden. 

 

Haldensleben, 03.12.2021 

 

i.V. 
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